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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder!

Unsere Baugenossenschaft Heimat hat in den vergangen Monaten einen strukturellen 
Wandel  vollzogen.  Mit  der  Installierung  der  neuen  Geschäftsführung  haben  wir  uns  
das  ehrgeizige  Ziel  gesetzt,  die Heimat  umfassend  zu  reformieren,  transparenter  zu 
machen und die Servicequalität deutlich zu erhöhen. Wir haben zwar noch nicht alle  
vorgenommenen Ziele erreicht, sind jedoch auf einem sehr guten Weg. Ein Meilenstein  
in  diesem Bemühen  ist  uns  nunmehr  damit  gelungen,  dass wir mit Dr.  Oskar  Tonkli  
einen kärntenweit anerkannten Mietrechtsexperten als Ombudsmann und sozusagen  
als Mediator zwischen den Mietern und unserem Unternehmen gewinnen konnten. 
Wir wollen ganz unter dem Motto „Der Kunde ist König“ den Mietern und Eigentümern 
noch  mehr  Sicherheit  geben,  damit  sich  die  Beziehung  zwischen  den  Mietern  und  
Heimat-Geschäftsführung auf einer korrekten und rechtlich fundierten Basis bewegt. 
Ab sofort steht Ihnen Dr. Tonkli kostenlos ein Mal im Monat im Verwaltungsgebäude in 
Villach für Mietrechtsfragen aller Art zur Verfügung. Mehr dazu auf den Seiten 6-7.

Viel Spaß beim Lesen unserer Mitgliederzeitung 

wünscht Ihnen

Seit 1990 wird das Reinigungsunternehmen als Familienbetrieb 
mit Sitz in Kärnten geführt. Moderne Geräte, objektgeschultes 
Personal und eine ausgefeilte Arbeitslogistik sorgen für schnelle 
und effiziente Reinigung.

In  unserer  Niederlassung  in  Wien  bieten  wir  ein  spezielles  
Reinigungsverfahren an.
Mittels Trockeneisstrahlen (gefrorenes CO2) werden Rolltrep-
pen, Industriemaschinen oder starke Verschmutzungen wie  
Klebemittelrückstände, Öl und vieles mehr ganz einfachentfernt.  
Nähere Infos erfahren Sie auch auf unserer Homepage:  
www.blitz-bank.at. 

Gleichbleibende Qualität
Ständiges Controlling sichert die gleichbleibende Qualität – nach 
dem Motto: „Qualität muss erzeugt werden.“ Und das unab-
hängig davon, ob es sich um die Qualität einer Ware oder einer  
Dienstleistung handelt. Um ein gleichbleibendes Qualitäts- 
management zu gewährleisten, sind wir außerdem stolz, seit 
1999 nach EN ISO 9001 : 2000 zertifiziert zu sein.

Setzen Sie mit uns auf eine 
saubere Lösung
Systematisches Engagement steht hinter 
dem Erfolg der Firma Blitz-Blank.
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Gläsernes Unternehmen
„Dass von Heimat-Vorstandsobmann Helmut Manzenreiter vorgegebene Ziel bei  
unserer Amtsübernahme vor rund einem Jahr lautete ganz eindeutig, unsere Baugenos-
senschaft zu einem gläsernen Unternehmen zu machen, dass höchstmögliches Service 
für die Mieterinnen und Mieter bietet und die Zufriedenheit mit dem Unternehmen  
weiter deutlich erhöht“, erklären die Geschäftsführer der Heimat, Mag. Harald Repar 
und Ing. Karl Woschitz, unisono.

Transparenz bei Betriebskostenabrechnung
Neben verschiedensten organisatorischen Änderungen und intensiven Mitarbeiterschu-
lungen, beispielsweise hinsichtlich der Freundlichkeit bei Kundengesprächen, haben 
wir – so Repar – intensiv auf die Optimierung der Wirtschaftlichkeit, auf neue, moderne 
Richtlinien für Architekten bei zukünftigen Bauvorhaben sowie auf transparente und 
für die Mieterinnen und Mieter verständliche Miet-, Heiz- und Betriebskostenabrech- 
nungen Wert gelegt. Auf den Seiten 10 – 11 ihres neuen Heimat-Mitgliedermagazins  
haben wir für Sie diesmal eine Betriebskostenvorschreibung übersichtlich und infor-
mativ dargestellt. 

Mehr Information
Zu zahlreichen internen Änderungen, die von Mitarbeiterschulungen bis hin zur Adap-
tierung des Service- und Empfangsbereiches im Verwaltungsgebäude zur Optimierung 
der Beratungstätigkeit reichen, setzt die Heimat neuerdings auch schwerpunktmäßig 
auf eine optimale Information der Mieterinnen und Mieter über die aktuellen Entwick-
lungen des Unternehmens. Aus diesem Grund haben wir neben der Neugestaltung un-
serer Homepage (www.heimat-villach.at) auch ein neues Logo („meine heimat“) kreiert 
und ein modernes Mitgliedermagazin aufgelegt, dass Ihnen vier Mal im Jahr zukommt 
und den Anspruch erhebt, umfassend über die aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten 
der Heimat zu informieren.

Reformarbeit – positive Bilanz:
Optimierungen  und mehr  Servicequalität! 
Die Reformarbeit innerhalb der Heimat wird intensiv umgesetzt.  
Erste Erfolge hin zum gläsernen Unternehmen sind bereits deutlich zu spüren:  
Mehr Servicequalität, Information und Transparenz!

„Neben  verschiedensten  organisatorischen  Änderungen  und  
Mitarbeiterschulungen  beispielsweise  hinsichtlich  der  Freund-
lichkeit  bei  Kundengesprächen  haben  wir  intensiv  auf  die  
Optimierung  der  Wirtschaftlichkeit,  auf  neue,  moderne  Richt-
linien  für  Architekten  bei  zukünftigen  Bauvorhaben  sowie  
auf  transparente und für die Mieterinnen und Mieter verständ- 
liche Miet-, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen Wert gelegt.“    
Geschäftsführer Mag. Harald Repar

Neues Logo, eine neu gestaltete Homepage, eine informative, moderne Mitgliederzeitung oder erweiterte Öffnungszeiten im Verwal-
tungsgebäude in Villach– die Heimat hat in den vergangenen Monaten umfassende und wichtige Schritte in Richtung mehr Service-
qualität, Transparenz und Information für die Mieterinnen und Mieter gesetzt. Zu diesen Neuerungen innerhalb unserer Baugenos-
senschaft kommt jetzt noch ein wichtiges Service dazu: Ab sofort steht den Mieterinnen und Mietern für verschiedenste Fragen der 
anerkannte Mietrechtsexperte Dr. Oskar Tonkli, der sozusagen als Mediator zwischen der Heimat-Geschäftsführung und den Mietern 
fungieren wird.

• neue Mitgliederzeitung, erscheint vierteljährlich
• neues Logo „meine Heimat“
• Neugestaltung der Homepage
• neue, ausgeweitete Öffnungszeiten  
 im Verwaltungsgebäude
• Umfassende Mitarbeiterschulungen, wie neue 
 Telefonstandards, Mitarbeitergespräche
• Neue Richtlinien für Architekten und Planer

• Imageinserate 
• Kundenzufriedenheitsmessungen per E-Mail
• Ombudsmann als Mediator zwischen  
 Geschäftsführung und Mietern eingerichtet
• Sprechstunden der Geschäftsführung nach  
 telefonsicher Voranmeldung
• Transparente Mietvorschreibung,  
 Betriebskostenabrechnung

Die Heimat bietet Wohnen zum Wohlfühlen

SERVICE-HOTLINE
Ihr direkter Draht zur Heimat

Rufen Sie

0 42 42 / 54 042
Kundendienstzeiten:
Montag bis Freitag 8 -12 Uhr

Sprechtag der Geschäftsführung:  
Jeden Mittwoch 8 -12 Uhr nach  
telefonischer Voranmeldung

E - Mail - Service:
kundenservice @ heimat - villach.at

REFORMARBEIT – MEHR SERVICE

In den vergangenen Monaten wurden von der Heimat-Geschäftsführung verschiedenste strukturelle, inhaltliche und  
vor allem kundenfreundliche Reformen durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei: Mehr Transparenz, Servicequalität  
und mehr Information! 

IM MITTELPUNKT:
MEHR TRANSPARENZ, SERVICEQUALITÄT

UND INFORMATION
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Neu: Dr. Oskar Tonkli ist Ihr 
Ombudsmann!
Neue Servicequalität: Der angesehene Kärntner Mietrechtsexperte und pensionierte Richter für 
Miet- und Wohnangelegenheiten, Dr. Oskar Tonkli, steht den Heimat-Mietern ab sofort einen Tag 
im Monat als Ombudsmann für Mietrechtsfragen kostenlos zur Verfügung. Der nächste Beratungs-
termin ist am Donnerstag, 5. Juli, 14 -17 Uhr.

„Ich verstehe meine Aufgabe als Ombudsmann in erster Linie, der Anwalt der Mieterinnen und Mieter zu sein, um Ihnen in Miet-
rechtsangelegenheiten zu helfen und sie entsprechend über ihre Rechte zu informieren. Selbstverständlich kann es dabei auch zu 
verschiedenen Auffassungen mit der Geschäftsführung der Heimat kommen“, skizziert Dr. Tonkli seinen Aufgabenbereich. „Für mich 
stehen die gesetzlichen Rechte aber auch Pflichten der Mieter im Mittelpunkt. Deshalb werde ich auch gegebenenfalls als unabhän-
giger Vermittler, Schiedsrichter oder Mediator zwischen den Mietern und der Geschäftsführung fungieren und gemeinsam Lösungs-
vorschläge erarbeiten. Hauptaugenmerk meiner Tätigkeit wird somit die Beratung der Mieterinnen und Mieter sein“, so Tonkli.

Dr. Oskar Tonkli wurde im Jahre 1943 in Wien geboren. Nach sei-
nem Studium der Rechtswissenschaften in Wien wurde er 1972 
zum Richter am Bezirksgericht Klagenfurt ernannt. In seiner mehr 
als 30-jährigen Tätigkeit als Richter erwarb er sich ein besonderes 
Fachwissen in Miet- und Wohnrechtsangelegenheiten. Im Jahre 
2004 trat Dr. Oskar Tonkli als Richter in den Ruhestand. Dr. Tonkli –  
er ist auch Obmann-Stellvertreter der Juristischen Gesellschaft 

Kärntens – gilt heute als der Mietrechtsexperte in Kärnten. 
Seit mittlerweile zwölf Jahren ist er darüber hinaus auch als Fach-
berater für Mietrechtsangelegenheiten bei der Arbeiterkammer  
Kärnten tätig. Seit wenigen Wochen ist er der neue Heimat-Om-
budsmann und steht den Heimat-Mieterinnen und Mietern für 
Fragen ein mal im Monat persönlich zur Verfügung.

Tonkli bei Beratungsgespräch

Einzigartige Mietrechtsberatung
In diesem Zusammenhang betont Dr. Oskar Tonkli auch, dass 
die Initiative der Baugenossenschaft Heimat, ihren Mietern eine 
kostenlose unabhängige Rechtsberatung zu bieten, wohl öster-
reichweit einzigartig und bespielgebend ist. „Dieses Angebot der 
Heimat an ihre Mieterinnen und Mieter ist etwas Besonderes 
und unterstreicht die intensiven Bemühungen der Baugenos-
senschaft hin zum gläsernen Unternehmen, zu mehr Service, 
Kundenorientiertheit und Transparenz“, so Dr. Tonkli.

Kostenlose Information für die Mieter
Für Heimat-Geschäftsführer Harald Repar ist dieses neue An-
gebot an die Mieter, den Mietrechtsexperten Dr. Oskar Tonkli als 
Ombudsmann dem Mietern für Fragen kostenlos zur Verfügung 
zu stellen, ein neuerlicher Beweis dafür, dass das Bemühen der 
Heimat nach mehr Servicequalität und Transparenz keine losen 
Worthülsen sind, sondern echte Taten folgen lässt: „Wir haben 
schon mit der Einführung unseres neuen Mitgliedermagazins, 
mit der Neugestaltung unserer Homepage oder zahlreichen  
internen Strukturveränderungen wichtige Signale für mehr  
Serviceorientiertheit gesetzt. Jetzt ist uns ein weiterer Schritt 
gelungen: Mit Dr. Tonkli steht unseren Mietern nunmehr ein Mal 
im Monat DER Kärntner Mietrechtsexperte kostenlos für Fragen 
zur Verfügung. Damit wollen wir deutlich unterstreichen, dass 
wir vollkommen transparent und serviceorientiert arbeiten,  
und die Anliegen der Mieterinnen und Mieter für uns oberste  
Priorität haben. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat
Dr. Tonkli wird im Verwaltungsgebäude der Heimat in der Zeno-
Goess-Straße in Villach immer am ersten Donnerstag im Monat 
den Mieterinnen und Mietern für Auskünfte in  Mietrechtsfragen 
zur Verfügung stehen. 
Bitte um Voranmeldung unter Telefon 0 42 42 / 54 042-13 (Sandra 
Kremser). Der nächste Beratungstermin ist am Donnerstag,  
5. Juli, 14 -17 Uhr. In der Mitgliederzeitung „meine heimat-ak-
tuell“ werden wir in Zukunft in jeder Ausgabe über interessante 
Mieteranfragen an Ombudsmann Dr. Oskar Tonkli berichten.

DR. OSKAR TONKLI, 
KÄRNTNER WOHN- UND 
MIETRECHTSEXPERTE
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Muss ein Mieter eine kaputten Boiler oder eine kaputte  
Heiztherme auf eigene Kosten auswechseln?

Nach den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes und des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes ist weder der Mieter noch der 
Vermieter – also die Genossenschaft – zur Erneuerung eines 
schadhaften Boilers oder einer schadhaften Heiztherme ver-
pflichtet! Seit der so genannten Wohnrechtsnovelle 2006, welche 
mit 1. Oktober 2006 in Kraft getreten ist, kann aber der Mieter, 
wenn er das Gerät auf eigene Kosten erneuert und dies dem 
Vermieter mitgeteilt hat, unter Vorlage der Bezug habenden 
Rechnungen bei Auflösung des Mietverhältnisses von der Ge-
nossenschaft Ersatz begehren. Das Mietverhältnis muss aller-
dings innerhalb der nächsten zehn Jahre ab Erneuerungsdatum 
beendet werden und wird von dem Rechnungsbetrag pro Jahr 
– bezogen auf dem Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhält-
nisses – ein Zehntel von der Rechnungssumme abgezogen. Die-
se Regelung gilt auch für die Erneuerung eines Boilers und einer 
Heiztherme, wenn der Ankauf schon vor dem 1.10.2006 gesche-
hen ist, und der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses die 
entsprechenden Rechnungen vorzulegen vermag!

Muss ein Mieter bei Auszug aus der Wohnung die Wohnung in 
jedem Fall frisch ausmalen?

Grundsätzlich hat der Mieter bei Beendigung des Mietverhält-
nisses das Mietobjekt im selben Zustand wie seinerzeit über-
nommen abzüglich der normalen Abnützung an den Vermieter 
zurückzustellen. Jede missbräuchliche Beschädigung des Mi-

etobjektes durch den Mieter verpflichtet ihn hingegen gegenü-
ber der Genossenschaft zum Ersatz des Schadens. Das heißt, 
der Vermieter kann auf  Kosten des Mieters die entsprechenden 
Sanierungsarbeiten sach- und fachgerecht durchführen lassen 
und diese Kosten auch von einem seinerzeit vom Mieter ge-
zahlten Grund- oder Baukostenbeitrag beziehungsweise  einer 
seinerzeit erlegten Kaution in Abzug bringen. Weist hingegen 
beispielsweise der Boden in der Wohnung keine wesentlichen 
Beschädigungen auf – er ist nur entsprechend der Nutzungsdau-
er „abgetreten“- oder weist auch die Malerei im Inneren keine 
erheblichen Mängel auf ( erheblich :Löcher in der Wand, starke 
Verschmutzung, starke Farbunterschiede, auf die Wände ge-
klebte Tapeten oder Tapetenreste), besteht keine Verpflichtung 
des Mieters zur Sanierung. In diesem Fall braucht er weder den 
Boden ab zuschleifen noch das Mietobjekt neu auszumalen! Ach-
tung: Sowohl bei der Übernahme des Mietobjektes ist ein mög-
lichst genaues Übernahmeprotokoll als auch bei der Rückgabe 
ein möglichst genaues Übergabeprotokoll zu erstellen und nach 
Möglichkeit vom Mieter und Beauftragten des Vermieters un-
terfertigen zu lassen. Eine Fotodokumentation zum Beweis des 
Zustandes des Mietobjektes bei Beginn des Mietverhältnisses 
sowie zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses er-
weist sich für Beweiszwecke als jedenfalls hilfreich.

Muss der „neue“ Mieter vom Vormieter Einrichtungsgegen-
stände übernehmen und diesem ablösen?

Der Mieter schließt jeweils mit dem Vermieter – also der Genos-
senschaft -  und  nicht mit dem Vormieter – das Mietverhältnis 

ab. Der Vormieter hat daher auch keinen Anspruch auf einen be-
stimmten Nachmieter, der von  ihm im Mietobjekt zurückgelas-
sene Einrichtungsgegenstände z.B. eine Einbauküche oder Ein-
bauschränke oder eine von ihm installierte Holzdecke  diesem 
ablöst. Er  hat auch kein Recht  auf Nominierung eines –ihm ge-
nehmen, weil ablösewilligen- Nachmieters. Wenn nunmehr die 
Genossenschaft für die Wohnung des Vormieters einen Mieter 
gefunden und mit diesem ein Mietverhältnis begründet hat, muss 
der neue Mieter keinesfalls  irgendwelche vom Vormieter im Mi-
etobjekt zurückgelassene Einrichtungsgegenstände von diesem 
übernehmen oder gar dafür eine Ablöse zahlen. Sollte allerdings 
der neue Mieter an bestimmten Gegenständen, die der Vormie-
ter zurücklassen will, ein Interesse bekunden, empfiehlt es sich 
jedenfalls eine schriftliche Ablösevereinbarung zu treffen, wobei 
der vom Vormieter begehrte Kaufpreis jedenfalls dem „wahren“ 
Wert, meistens dem Zeitwert, der  abzulösenden Gegenstände zu 
entsprechen hat. Überhöhte an den Vormieter vom Nachmieter 
bezahlte Ablösen sind nach dem Mietrechtsgesetz unzulässige, 
weil verbotene Ablösen, und können daher vom „übers Ohr ge-
hauenen Käufer“ gerichtlich zurückverlangt werden.

Wer hat bei Auftreten von Schimmel innerhalb des Mietobjektes 
für die Sanierung – endgültige Entfernung des Schimmels – auf-
zukommen?

Wenn es sich um den im Inneren des Mietobjektes auftretenden 
Schimmelbefall um einen so genannten ernsten Schaden des 
Gebäudes handelt, hat diesen jedenfalls auf Dauer der Vermieter 
auf seine Kosten zu beheben. Auch sind dadurch bedingte Fol-

geschäden auf Kosten des Vermieters zu beheben. Der Mieter 
hat den Vermieter aufzufordern, innerhalb angemessener Frist 
die entsprechenden baulichen Maßnahmen zur Schimmelbesei-
tigung durchzuführen. Bleibt der Vermieter trotz Aufforderung 
untätig, steht dem Mieter ein unabdingbares Recht auf  Mietzins-
minderung zu.

Natürlich ist es auch denkbar, dass auf Grund der „Benützungs-
gewohnheiten“ des Mieters und seiner Angehörigen – falsche 
Belüftung des Mietobjektes, falsche Beheizung des Mietobjektes, 
Wäschetrocknen in der Wohnung – der Schimmelbefall auftritt.
 In diesem Fall hat der Mieter auf seine Kosten für eine Behebung 
Sorge zu tragen.

Seit der Wohnrechtsnovelle 2006 hat allerdings auch nach den 
geänderten Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsge-
setzes der „genossenschaftliche“ Vermieter vorab verschuldens- 
unabhängig umgehend den  Schimmelbefall auf seine Kosten 
zu beseitigen, wenn auf Grund des im Mietobjekt auftretenden 
Schimmels eine Gesundheitsgefährdung für die Bewohner des 
Mietobjektes zu erwarten ist. In diesem Fall kann der Mieter 
vorab der Klärung der Verschuldensfrage seinen unabdingbaren 
Anspruch auf Sanierung bei Gericht im außerstreitigen Verfahren 
durchsetzten. Sollte sich allerdings in der Folge herausstellen, 
dass der Schimmelbefall vom Mieter verschuldet worden ist, 
kann die Genossenschaft die Behebungskosten von diesem zu-
rückverlangen.

Aktuelle Mietrechtsfragen an  
Dr. Oskar Tonkli.

IHR DIREKTER DRAHT ZUM OMBUDSMANN

Jeden ersten Donnerstag im Monat. Der nächste 
Beratungstermin ist am Donnerstag, 5. Juli, 14 -17 Uhr. 
Bitte um Voranmeldung: Telefon 0 42 42 / 54 042-13



Instandhaltung
Instandhaltung Sonstiges
diverse Reparaturen

Liftinstandhaltung
diverse Reparaturen Lift

Eigenleistung „Heimat“
diverse Arbeiten des technischen Services 
(Arbeiter der Heimat)

Außenanlagen
Reparaturen des Rasenmähers, diverse  
Reparaturen bei der Außenanlage, Dächer 
Schnee abschaufeln, Bäume schlägern

Spielplatz
Reparatur der Spielgeräte bzw. Neukauf

Antennenanlage
Reparaturen und Umstellung bei der  
Antennenanlage

Versicherung
Rechnungen der Versicherungsschäden 
die wiederum von der Versicherung über-
wiesen werden.

Sanitäre Anlagen
Reparaturen der Sanitäranlagen und der 
Heizungsanlage

Feuerlöscher
Reparatur, Wartung und Neuanschaffung 
des Feuerlöschers

Elektroinstallation
diverse Elektroinstallationen und diverses 
Material

Spengler/Schlosser
diverse Spengler und Schlosserarbeiten

Maler und Anstreicher
diverse Malerarbeiten und Material

Werkzeug
Kauf von Werkzeug (Besen, Schaufel, 
Schneeschieber, etc.)

Instandhaltungsaconto
Die Instandhaltungsaconti werden monat-
lich von den Bestandnehmern eingehoben 
und am Instandhaltungskonto angespart, 
um laufenden Erhaltungs- und Verbesse-
rungsarbeiten der Wohnhausanlage täti-
gen zu können.

Erhaltung
Zins-Haben
Für das angesparte Guthaben am Erhal-
tungskonto werden am Ende des Jahres 
Haben-Zinsen gutgeschrieben.

Erhaltungsaconto
Die Erhaltungsaconti werden monatlich 
von den Bestandsnehmern eingehoben 
und am Erhaltungskonto angespart. Mit 
diesem Geld wird die anstehende Sanie-
rung finanziert.
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Betriebskosten
Grundsteuer
Die Grundsteuer der Wohnhäuser wird 
von der Verwaltungsgemeinschaft vorge-
schrieben und wird nach der Nutzfläche 
und der Grünfläche des Objektes berech-
net (laut Einheitswertbescheid Finanz-
amt). Das Objekt ist mit Bezug 20 Jahre 
Grundsteuer befreit, dass heißt, man zahlt 
nur für die Grünfläche und nicht für das 
Haus. 20 Jahre nach Bezug wird dann die 
gesamte Grundsteuer verrechnet.

Kanal
Die Kanalgebühr wird von den jeweiligen 
Gemeinden vorgeschrieben (Verrechnung 
je nach Gemeinde verschieden). Ebenso 
verrechnet wird: die Kanalreinigung, die 
Reinigung und Wartung der Kläranlage.

Müllabfuhr
Die Müllabfuhr wird von den jeweiligen 
Gemeinden vorgeschrieben. Ebenso ver-
rechnet wird: die Entrümpelung der All-
gemeinflächen, die Deponiegebühr (zB. 
Grasabfuhr), Container für Sperrmüll.

Wasser
Der Wasserverbrauch wird vom gesamten 
Objekt nach Nutzfläche auf die einzelnen 
Wohnungen aufgeteilt.

Strom
Bei der Position Strom wird der Allge-
meinstrom verrechnet (Stiegenhaus, Au-
ßenbeleuchtung, Keller, SAT-Anlage). 
Wenn ein Trockner vorhanden ist, werden 
die verbrauchten Münzen auf der Kosten-
art Strom gutgeschrieben.

Versicherung
Unter die Gebäudeversicherung fällt: Haft-
pflichtversicherung, Sturmschaden, Feu-
erversicherung, Wasserschäden. Versich-
ert sind nur die im Gebäude fix verbauten 
Gegenstände, der Hausrat (Einrichtung) 
ist vom Mieter selbst zu versichern.

Verschiedenes
In der Position Verschiedenens ist enthal-
ten: zB. die TÜF Prüfung der Spielplatzes, 
die Schädlingsbekämpfung, die Wartung 
der Lüftung, die Reinigung der Fußmatten.

Div. Hausarbeiten
Die verrichteten Arbeiten des bei der  
Heimat angemeldeten geringfügig Be-
schäftigten für das jeweilige Wohnhaus.

Außenanlagen
Unter der Position Außenanlagen sind ent-
halten: Rasenmähen, Jäten, Bäume stut-
zen, Schneeräumung, Splitten und Salzen, 
Splittkehrung, Erde für die Außenanlagen, 
Sand für Sandkisten Spielplatz, Kauf von 
Blumen und Sträuchern usw.

Reinigung
Die Stiegenhausreinigung wird von einer  
Firma bzw. von einem geringfügig Be-
schäftigten durchgeführt.

Brandmeldeanlage
Die Wartungskosten der Firma Siemens 
der Brandmeldeanlage.

Lift/Wartung
Wartung der Firma Otis und der Firma 
Thyssen für den Lift und div. Arbeiten am 
Lift durch geringfügig Beschäftigten.

Vergütung Mobilantenne
Auf einzelnen Häusern wurden Mobilan-
tennen montiert. Jährlich wird von den 
Betreibern ein Betrag für diese Antennen 
überwiesen, die den einzelnen Objekten 
gutgeschrieben wird.

Annuitätenverrechnung
Ausgleich der Mietenannuitätenzahlungen. 
Annuitäten sind die Darlehnsrückzahlung
an die Bank.

Betriebskostenaconto
Die Betriebskostenaconti werden monat-
lich von den Bestandnehmern eingeho-
ben, um die laufenden Betriebskosten zu 
bezahlen. Gemäß § 19 WGG werden die 
Betriebskosten spätestens bis zum 30.06. 
des Folgejahres mit den jeweiligen Nut-
zungsberechtigten abgerechnet.

Kostenabrechnung
Wie sich die Kosten im Detail zusammensetzen…
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Die Vergabe von Heimat-Wohnungen erfolgt durch genau geregelte und festgelegte Kriterien.  
Voraussetzung dafür ist jedoch eine Mitgliedschaft bei unserer Baugenossenschaft.

„Wir sorgen für eine gerechte und 
soziale Wohnungsvergabe.“

Auch im Internet kann unter www.heimat-villach.at eine Mitgliedschaft  
bei der gemeinnützigen Baugenossenschaft Heimat beantragt werden.

Vergabestelle

Erst dann ist der Wohnungswerber be-
rechtigt, sich bei der Heimat um eine 
Wohnung vormerken zu lassen. Dieser 
verantwortungsvolle Aufgabenbereich, der  
von der Vergabe bis zur Übernahme 

  

einer Mietwohnung reicht, erledigt unse- 
re Wohnungsvergabestelle. Rund um  
Abteilungsleiter Richard Schuster und 
Stellvertreterin Michaela Kratzwald sorgt 
ein engagiertes Team dafür, dass bei der 

Verwaltung der rund 10.000 Einheiten, die 
im Eigentum unserer Genossenschaft  
stehen, auch alles klappt. Zu ihren Auf-
gaben gehören darüber hinaus auch die 
Abwicklung eines Wohnungswechsel, die  
die Teilnahme an Besichtigungsterminen 
sowie die Überprüfung jener Pflichten, die  
Mieter zu erfüllen haben, wenn sie aus 
einer Heimat-Wohnung ausziehen bezie-
hungsweise das Mietverhältnis auflösen.

Laufende Fluktuation

Obwohl die Heimat auch heuer wieder nahe 
zu 200 neue Wohnungen in ganz Kärnten 
errichtet, muss dennoch für Wohnungs-
werber, die eine neue, geförderte und 
somit leistbare Heimat-Wohnung insbe-
sondere im städtischen Bereich beziehen 
wollen, mit einer Wartezeit von mehreren 
Jahren gerechnet werden. Aber es gibt 
auch eine laufende Fluktuation. „Monat-
lich werden oft bis zu 20 Wohnungen frei, 
die für die Wohnungswerber zur Verfügung 
stehen. Es zahlt sich also in jedem Fall 
aus, Mitglied bei der Heimat zu werden. 
Die gemeinnützige Baugenossenschaft 
Heimat bietet ihren Mitgliedern und  
Kunden bereits seit nahezu 100 Jahren 
soziales und vor allem leistbares Woh-
nen mit Handschlagqualität“, erklärt  
Richard Schuster. 

WOHNUNGSVERGABE – KRITERIEN

• Dauer der Mitgliedschaft, Beitrittsdatum
• Datum der Antragstellung auf Zuweisung einer Wohnung
• Soziale Aspekte – Familienverhältnisse, Alleinerzieher, 
 Anzahl der Personen
• Höhe des Familieneinkommens
• Derzeitige Wohnungsverhältnisse
• Sonstige berücksichtigungswürdige Gründe, wie
 Behinderung, Invalidität, Wohnungstausch

IHRE ANSPRECHPARTNER: 

Michaela Kratzwald
michaela.kratzwald@heimat-villach.at
0 42 42 / 54 042 – 42

Richard Schuster
richard.schuster@heimat-villach.at
0 42 42 / 54 042 – 21

Das Team der Heimat-Wohnungsvergabe: Von links Claudia Kummer, Abteilungsleiter-Stellvertreterin  
Michaela Kratzwald, Claudia Klemm, Brigitte Gruber und Abteilungsleiter Richard Schuster.
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Wohnbauoffensive: Allein im heurigen Jahr errichtet die Heimat rund 
200 neue, moderne und kostengünstige Wohnungen in ganz Kärnten.

Wohnbauoffensive: 
200 neue Wohnungen

DIE HEIMAT BAUT!

Im heurigen Jahr werden von der Heimat wieder zahlreiche  
neue Wohnungsprojekte in Angriff genommen.  
Insgesamt werden 197 neue Wohnungen in Kärnten errichtet.  
Die Bauvorhaben im Detail: 

• Paternion – 12 Wohneinheiten
• Lendorf – 18 Wohneinheiten
• Riegersdorf – 18 Wohneinheiten
• Fürnitz – 12 Wohneinheiten
• Lind ob Velden – 18 Wohneinheiten
• Villach | Dreschnigstraße – 48 Wohneinheiten
• Villach | Muldenweg – 18 Wohneinheiten
• Villach | Eisenhammerweg – 32 Wohneinheiten
• Damtschach – 20 Wohneinheiten

Wohnen ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, und das 
Recht auf Wohnen ist auch eine unverzichtbare Vorraussetzung 
unserer Existenz. Allerdings ist Wohnen mehr als nur Neubau, 
es ist der Anspruch auf eine zeitgemäße Qualität und vor allem 
auf Leistbarkeit. 

Leistbarerer Wohnraum
„Die Heimat ist bereits seit nahezu 100 Jahren ständig bemüht, 
den Menschen geförderten, modernen  Wohnraum zu fairen 
Preisen zur Verfügung zu stellen. Deshalb haben wir uns intensiv 
bemüht, auch für heuer und das kommende Jahr wieder wei-
teren dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, den sich die 
Menschen auch leisten können. Wir setzen dabei in bewährter 
Weise nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf Qualität und 
Modernität“, betont der technische Leiter der Heimat, Ing. Karl 
Woschitz. Allein im heurigen Jahr werden wieder nahezu 100 
Wohnungen in ganz Kärnten errichtet. 

197 Wohnungen
Der Schwerpunkt des heurigen Bauprogrammes liegt neben der 
Errichtung von Wohnungen, die in der Stadt Villach (Dreschnig-
straße – 48 Wohneinheiten, Muldenweg – 18 Wohneinheiten und 
Eisenhammerweg – 32 Wohneinheiten) errichtet werden, auch 
auf neuen Wohnraum in Gemeinden wie Paternion, Lendorf,  
Fürnitz oder Damtschach.

Villach-Dreschnigstraße 48 Wohneinheiten
Kürzlich erfolgte bereits der Spatenstich durch Vorstandsob-
mann Helmut Manzenreiter für die größte und umfassendste 
Baumaßnahme des heurigen Jahres. In Villach-Dreschnigstraße 

errichtet unsere Baugenossenschaft 
48 moderne Wohneinheiten inklusi-
ve Tiefgarage. Die in ausgezeichneter, 
zentraler Lage in unmittelbarer Nähe der Alt-
stadt und doch sehr ruhig gelegene Wohnungen werden 
Wohnungsgrößen von 65 Quadratmeter sowie 75 Quadratmeter 
aufweisen. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 
2009. Bereits begonnen wurde in den vergangen Wochen auch 
in der Gemeinde Paternion mit der Errichtung von zwölf Woh-
nungen. In den kommenden Wochen und Monaten wird mit zahl-
reichen weiteren Bauprojekten  die Heimat-Wohnbauoffensive 
voll anlaufen.

In der Dreschnigstraße in Villach entstehen 48 neue, moderne Wohnungen.  
Am Bild von links Ing. Karl Woschitz, Vorstandsobmann Helmut Manzenreiter  
und Bauleiter Ing. Alfred Groyer.

BAUBESICHTIGUNG 
IN PATERNION. 
DIE ARBEITEN 
SCHREITEN ZÜGIG 

VORAN.

Von links Ing. Karl Woschitz, Paternions Bürger-
meister Georg Eder und Mag. Harald Repar.

Südost

NordostNordwest

Südwest

HEIMAT WOHNANLAGE PATERNION




